
Auszug 
Jugendschutzgesetz – JuSchG – 

Bekanntmachung der Vorschriften im Sinne des § 3 JuSchG 
für Filmtheater und andere Veranstaltungen für die öffentliche Filmvorführung 

 
§ 1 

Begriffsbestimmungen  

(1) Im Sinne dieses Gesetzes  
1. sind Kinder Personen, die noch nicht 14 Jahre alt sind, 
2. sind Jugendliche Personen, die 14, aber noch nicht 18 Jahre alt 

sind, 
3. ist personensorgeberechtigte Person, wem allein oder gemein-

sam mit einer anderen Person nach den Vorschriften des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs die Personensorge zusteht, 

4. ist erziehungsbeauftragte Person, jede Person über 18 Jahren, 
soweit sie auf Dauer oder zeitweise aufgrund einer Vereinba-
rung mit der personensorgeberechtigten Person Erziehungs-
aufgaben wahrnimmt oder soweit sie ein Kind oder eine jugend-
liche Person im Rahmen der Ausbildung oder der Jugendhilfe 
betreut. 

 
(5) Die Vorschriften der §§ 2 bis 14 dieses Gesetzes gelten nicht für 
verheiratete Jugendliche.  
 

§ 9 
Alkoholische Getränke  

(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit 
dürfen 
1. Branntwein, branntweinhaltige Getränke oder Lebensmittel, die 

Branntwein in   nicht nur geringfügiger Menge enthalten, an 
Kinder und Jugendliche, 

2. andere alkoholische Getränke an Kinder und Jugendliche unter 
16 Jahren 

weder abgegeben noch darf ihnen der Verzehr gestattet werden. 
(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn Jugendliche von einer personen-
sorgeberechtigten Person begleitet werden. 
(3) In der Öffentlichkeit dürfen alkoholische Getränke nicht in Au-
tomaten angeboten werden. Dies gilt nicht, wenn ein Automat 
1. an einem für Kinder und Jugendliche unzugänglichen Ort auf-

gestellt ist oder 
2. in einem gewerblich genutzten Raum aufgestellt und durch 

technische  Vorrichtungen oder durch ständige Aufsicht sicher-
gestellt ist, dass Kinder und Jugendliche alkoholische Getränke 
nicht entnehmen können. 

§ 20 Nr. 1 des Gaststättengesetzes bleibt unberührt.  
 

§ 10 
Rauchen in der Öffentlichkeit, Tabakwaren  

(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit 
dürfen Tabakwaren an Kinder oder Jugendliche unter 16 Jahren w e-
der abgegeben noch darf ihnen das Rauchen gestattet werden. 

(2) In der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren nicht in Auto-
maten angeboten werden. Dies gilt nicht, wenn ein Automat 
1. an einem Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren unzugäng-

lichen Ort aufgestellt ist oder 
2. durch technische Vorrichtungen oder durch ständige Aufsicht 

sichergestellt ist, 
dass Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren Tabakw aren nicht 
entnehmen können.  
 

§ 11 
Filmveranstaltungen  

(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstaltungen darf Kin-
dern und Jugendlichen nur gestattet werden, wenn die Filme von der 
obersten Landesbehörde oder einer Organisation der freiwilligen 
Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 zur 
Vorführung vor ihnen freigegeben worden sind oder wenn es sich um 
Informations-, Instruktions- und Lehrfilme handelt, die vom Anbieter 
mit "Infoprogramm" oder "Lehrprogramm" gekennzeichnet sind. 
(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit bei öffentlichen 
Filmveranstaltungen mit Filmen, die für Kinder und Jugendliche ab 
zwölf Jahren freigegeben und gekennzeichnet sind, auch Kindern ab  
 

 
 
 
sechs Jahren gestattet werden, wenn sie von einer personensorge-
berechtigten Person begleitet sind. 

(3) Unbeschadet der Voraussetzungen des Absatzes 1 darf die 
Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstaltungen nur mit Begleitung 
einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Per-
son gestattet werden 
1. Kindern unter sechs Jahren, 
2. Kindern ab sechs Jahren, wenn die Vorführung nach 20 Uhr 

beendet ist, 
3. Jugendlichen unter 16 Jahren, wenn die Vorf ührung nach 22 

Uhr beendet ist, 
4. Jugendlichen ab 16 Jahren, wenn die Vorführung nach 24 Uhr 

beendet ist. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die öffentliche Vorführung von 
Filmen unabhängig von der Art der Aufzeichnung und Wiedergabe. 
Sie gelten auch für Werbevorspanne und Beiprogramme. Sie gelten 
nicht für Filme, die zu nichtgewerblichen Zwecken hergestellt wer-
den, solange die Filme nicht gewerblich genutzt werden. 
(5) Werbefilme oder Werbeprogramme, die für Tabakwaren oder 
alkoholische Getränke werben, dürfen unbeschadet der Vorausset-
zungen der Absätze 1 bis 4 nur nach 18 Uhr vorgeführt werden.  
   

§ 13 
Bildschirmspielgeräte  

(1) Das Spielen an elektronischen Bildschirmspielgeräten ohne 
Gewinnmöglichkeit, die öffentlich aufgestellt sind, darf Kindern und 
Jugendlichen ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten o-
der erziehungsbeauftragten Person nur gestattet werden, wenn die 
Programme von der obersten Landesbehörde oder einer Organisati-
on der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach 
§ 14 Abs. 6 für ihre Altersstufe freigegeben und gekennzeichnet 
worden sind oder wenn es sich um Informations-, Instruktions- oder 
Lehrprogramme handelt, die vom Anbieter mit "Infoprogramm" oder 
"Lehrprogramm" gekennzeichnet sind. 
(2) Elektronische Bildschirmspielgeräte dürfen 
1. auf Kindern oder Jugendlichen zugänglichen öffentlichen Ver-

kehrsflächen, 
2. außerhalb von gewerblich oder in sonstiger Weise beruflich o-

der geschäftlich genutzten Räumen oder 
3. in deren unbeaufsichtigten Zugängen, Vorräumen oder Fluren 

nur aufgestellt werden, wenn ihre Programme für Kinder ab sechs 
Jahren freigegeben und gekennzeichnet oder nach § 14 Abs. 7 mit 
"Infoprogramm" oder "Lehrprogramm" gekennzeichnet sind. 

(3) Auf das Anbringen der Kennzeichnungen auf Bildschirmspielge-
räten findet § 12 Abs. 2 Satz 1 und 2 entsprechende Anwendung.  

 

§ 14 
Kennzeichnung von Filmen und Film- und Spielpro-

grammen  

(1) Filme sowie Film und Spielprogramme, die geeignet sind, die 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen oder ihre Erziehung zu 
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keit zu beeinträchtigen, dürfen nicht für ihre Altersstufe freigegeben 
werden. 
(2) Die oberste Landesbehörde oder eine Organisation der freiwilli-
gen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 6 kenn-
zeichnet die Filme und die Film und Spielprogramme mit 
 
1. "Freigegeben ohne Altersbeschränkung", 
2. "Freigegeben ab sechs Jahren", 
3. "Freigegeben ab zwölf Jahren", 
4. "Freigegeben ab sechzehn Jahren", 
5. "Keine Jugendfreigabe". 

 


